
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/11/8 10Os163/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1983

Norm

SGG §16 Abs2 Fall4

StGB §81 A5

Rechtssatz

In § 16 Abs 2 letzter Fall SGG wird die im § 81 StGB vorgesehene Strafdrohung schon an den Eintritt der Todesfolge

geknüpft; besonders gefährliche Verhältnisse im Sinne des § 81 Z 1 StGB sind nicht erforderlich.

Entscheidungstexte

10 Os 163/83
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